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§ 22 PyroTG 2010 Anbringen des CE-
Kennzeichens

 PyroTG 2010 - Pyrotechnikgesetz 2010

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.06.2018

1. (1)Nach erfolgreichem Abschluss der Konformitätsbewertung hat der Hersteller nach den allgemeinen

Grundsätze des Art. 30 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 das CE-Kennzeichen sichtbar, lesbar und dauerhaft auf

den pyrotechnischen Gegenständen selbst anzubringen. Falls dies nicht möglich ist, ist das CE-Kennzeichen auf

der Verpackung und der Gebrauchsanleitung sowie der Sicherheitsinformation anzubringen.

2. (2)Zeichen oder Aufschriften, die geeignet sind, Dritte über die Bedeutung und die Form des CE-Kennzeichens

irrezuführen, dürfen auf pyrotechnischen Gegenständen, auf daran angebrachten Kennzeichnungsschildern oder

der Verpackung nicht angebracht werden. Andere Zeichen dürfen auf pyrotechnischen Gegenständen, auf daran

angebrachten Kennzeichnungsschildern oder der Verpackung angebracht werden, wenn Sichtbarkeit und

Lesbarkeit des CE-Kennzeichens nicht beeinträchtigt werden.

3. (3)Wenn in der Phase der Fertigungskontrolle nicht die benannte Stelle nach § 21d Abs. 1 Z 1 tätig war, so ist die

Kennnummer der weiteren benannten Stelle von dieser selbst, oder nach ihren Anweisungen durch den

Hersteller, hinter der CE-Kennzeichnung anzubringen.
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